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Für Sie haben wir Mietwagen 

 
Wir vermieten unsere 3,5t Lieferwagen z.B. für Umzüge 
 
1 Stunde      40.- SFr. inkl. 50 km 

 
1/2 Tag 
(07.00 – 12.00 Uhr ) 
(13.00 – 18.00 Uhr) 
 

    90.- SFr. inkl. 50 km 

1 Tag 
(07.00 – 18.00 Uhr) 
 

  150.- SFr. inkl. 100 km 

 
2 Tage 
 

   
  300.- SFr. 

 
inkl. 250 km 

Wochenende 
(Fr 07.00 - So 18.00 Uhr) 

  480.- SFr. inkl. 500 km   

  
   

Im Preis inbegriffen sind:  
Wolldecken, Sackkarren und Ladesicherungsmaterial 
 
Im Preis nicht inbegriffen sind: 
Mehrkilometer werden zum Preis von 0.80 SFr. pro Kilometer in Rechnung gestellt. 
Dieselverbrauch wie SVG-Übertretungen (Bussen) sind Sache des Mieters. 
 
  
 

Innenmasse   
 
 

 

 

 

 

 

3.5 t Lieferwagen mit Hebebühne 

Länge 
 

4.18 m 

Breite 
 

2.05 m 

Höhe 
 

2.17 m 

Ladevolumen 18.6 m3 
  
Gesamthöhe  
Höhe 3.30 m 
  
Hebebühne  
max Last 800 kg 
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Mietkonditionen 
 

Barkaution: 
 

Ungefährer Mietbetrag, mindestens 300.- SFr. 

Versicherung: 
 
 

Haftpflichtversicherung (bis zu 100 Mio. abgedeckt) in 
jedem Schadenfall 1000.- SFr. Selbstbehalt 

Kaskoversicherung: 
 

Mit Selbstbehalt in jedem Schadenfall 1000.- SFr. 

Der Selbstbehalt kann nicht 
ausgeschlossen werden 
bei: 
 
 
 

- Überladen des Fahrzeuges. 
- Technischen Schäden die auf falsche Manipulation  
  oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind. 
- Sowie Schäden, welche durch Alkohol- oder 
  Drogenmissbrauch verursacht werden. 

Inbegriffen im Mietpreis 
sind: 
 

Öl- und Schmierservice, Schneeketten, Wolldecken, 
Sackkarren und Ladesicherungsmaterial. 

Zusätzliche Kosten Brennstoff und Mehrkilometer 

 
Allgemeines 
 
 Der Mieter (Fahrer) bestätigt einen in der Schweiz gültigen Führerausweis zu besitzen. 

 Das Fahrzeug darf nur von der im Vertrag aufgeführten Person gelenkt werden.  
Eine Weitervermietung ist nicht gestattet. 

 Vor Fahrten ins Ausland ist der Vermieter zu informieren. 

 Der Vermieter haftet nicht gegenüber dem Mieter (Fahrer) für Unannehmlichkeiten oder 
Ausfälle jeglicher Art, die durch einen Unfall oder Wagendefekt entstehen. 

 Transporte von gefährlichen Ladungen sind nicht gestattet (Strassenverkehrsgesetz) 

 Es ist Angelegenheit des Mieters, die Versicherung für die von ihm zu transportierende 
Güter zu veranlassen.  
Der Vermieter haftet in keiner Weise für Verlust oder Beschädigung transportierter Güter. 

 In den Versicherungen sind nicht eingeschlossen: Schäden die durch höhere Gewalt 
(Erdbeben, Krieg) entstehen. 

 Bei einem Unfall sind sofort die Polizei und die Firma Häuselmann & Co zu 
benachrichtigen. 

 Grüne Versicherungskarte und Fahrzeugausweis befinden sich im Fahrzeug. 
Schliessen Sie das Fahrzeug immer ab. 
Kontrollieren Sie täglich: Öl, Wasser und Pneudruck. 
Tragen Sie bitte Sorge zu allen Wagenpapieren. 
Tarifänderungen sind jederzeit vorbehalten. 
 

 


